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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.2001

Norm

ArbVG §132 Abs4

StGG Art15

Rechtssatz

Das den gesetzlich anerkannten K u R durch Art 15 StGG verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der selbständigen

Ordnung und Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten darf durch einfache Gesetze nicht beschränkt werden, jedoch

sind sie wie jede Gesellschaft den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.

Entscheidungstexte

9 ObA 184/01a

Entscheidungstext OGH 05.09.2001 9 ObA 184/01a
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